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Unsere
Aufgabe bel

Ausnahme-
zustanden

Professor Dr. Hans Haug

An der gesamtschweizerischen Prisiden-
lenkonferenz vom 29./30. November 1975
Stand auch das Thema «Fliichtlingswesen
und Ausnahmezustinde in der Schweiz»
auf der Traktandenliste. Wenn auch jeder
Ausnahmezustand seine unvorhersehbaren
Besonderheiten hat und man keine detail-
lierten Aktionspline festlegen kann, so
Miissen doch die Grundlagen fiir die Mit-
Wirkung des Roten Kreuzes zum voraus
erarbeitet werden. Dazu gehdren nicht nur
die personelle, technisch-materielle Bereit-
Schaft, Verbindungen zu zivilen Behorden
und dem Territorialdienst, sondern auch
die ideelle Bereitschaft, Freund und Feind
W helfen.
Den grundsdtzlichen  Voraussetzungen,
Oglichkeiten und Problemen galt das
Einfiihrungsreferat des Prasidenten, dem er
ei”ige Verse aus Goethes «Faust» voran-
Stellte, das Gesprich zweier Biirger beim
Paziergang vor der Stadt.

Erster Biirger:

Nichts Bessers weiss ich mir an Sonn- und Feiertagen
Als ein Gesprich von Krieg und Kriegsgeschrei,

Wenn hinten, weit, in der Tiirkei,
Die Vilker aufeinander schlagen.

Man steht am Fenster, trinkt sein Glischen aus

Und sieht den Fluss hinab die bunten Schiffe gleiten;

Dann kehrt man abends froh nach Haus
Und segnet Fried und Friedenszeiten.
Zweiter Biirger:

Herr Nachbar, ja! so lass ich’s auch geschehn:

Sie mogen sich die Kopfe spalten,
Mag alles durcheinander gehn;
Doch nur zu Hause bleib’s beim alten!

Die Engstirnigkeit, Selbstzufriedenheit
und Gefiihllosigkeit, die in diesem Ge-
sprach zum Ausdruck kommt und die
Goethe schon zu seiner Zeit spiirbar ver-
urteilt hat, sind den heutigen Menschen
nicht mehr erlaubt und wohl auch nicht
mehr ohne weiteres moglich. Wer konnte
heute sagen, dass ihn ein Kriegsgeschehen,
hinten, weit in der Tiirkei, nichts angehe,
wer konnte sich gar an solchem Gesche-
hen ergdtzen und sich erst recht des eige-
nen Friedens erfreuen? Und wer von uns
konnte glauben, dass unser eigener Friede,
unsere eigene Sicherheit iiber jedem
Zweifel stehe, dass es bei uns zu Hause
stets beim alten bleiben werde. Ein
Grundphidnomen unserer Zeit ist die In-
terdependenz, die Zwischenabhingigkeit
der Volker und Staaten, die ein Gefiihl
globaler Schicksalsgemeinschaft entstehen
liess. Dazu kommt die Allgegenwart von
Gefahr und Bedrohung, die jederzeit und
iiberall bestehende Moglichkeit, dass Ge-
waltakte veriibt werden, dass Volksgrup-
pen aufeinanderstossen und vielleicht
auch aufeinanderschlagen. Der Friede ist
iiberall zerbrechlich, Ausnahmezustande
sind tiberall moglich.

Von der Moglichkeit von Ausnahmezu-
standen nicht nur im fernen Ausland, son-
dern auch in der Schweiz und von der not-
wendigen Bereitschaft des Schweizerischen
Roten Kreuzes im Hinblick auf eine solche
Moglichkeit soll hier kurz die Rede sein.
Es handelt sich heute nur darum, Ihre
Aufmerksamkeit auf das Problem zu len-
ken und Sie zu eigenen Uberlegungen an-
zuregen. Im Rahmen der Gruppenarbeit
oder auch bei spéterer Gelegenheit konnte
anhand von praktischen Fillen bespro-
chen werden, wie sich das Schweizerische
Rote Kreuz auf Ausnahmezustinde vor-
bereiten konnte und wie es sich in solchen
Lagen zu verhalten hitte.

Dass Ausnahmezustinde auch in der
Schweiz eintreten konnen, ist wohl kaum
von der Hand zu weisen. Ich erinnere, im
Blick auf die letzten fiinf Jahre, an Terror-

akte auf Flugplitzen, an Sprengstoffan-
schldge auf auslindische Botschaften und
sogar auf Wohnhduser schweizerischer
Politiker, an wiederholte Akte der Ent-
fithrung und Erpressung, an die Besetzung
von Gebduden und Baugelinden, an
Strassendemonstrationen, die in Strassen-
schlachten ausarteten, schliesslich an die
kiirzlichen schweren Auseinandersetzun-
gen in Moutier. Der Jurakonflikt ist noch
nicht beigelegt; er kann auch inskiinftig
wieder zu Gewaltausbriichen fiihren.
Denkbar ist aber auch die Zunahme sozia-
ler Spannungen, die sich ebenfalls in Ge-
waltakten entladen konnen.

Nun kann die Frage eingeworfen werden,
ob es eine Aufgabe des Schweizerischen
Roten Kreuzes sein konne, in solchen
Ausnahmezustdnden einzugreifen und den
Opfern durch Gewihrung von Schutz und
Hilfe beizustehen. Fillt diese Aufgabe
nicht der Polizei, dem zivilen Sanitéts-
dienst, den Arzten und Spitilern und
allenfalls, bei grosseren Notstdnden,
Armee und Zivilschutz zu?

Auf diese Frage ist folgendes zu antwor-
ten:

Wenn sich in einem Lande Wirren oder
gar bewaffnete Auseinandersetzungen
zwischen einem Volksteil und den staat-
lichen Ordnungskriften ereignen, ist stets
eine Institution vonnoten, die sich nur
vom Humanitdtsgedanken leiten ldsst und
die allseitig als unparteiisch und neutral
anerkannt und respektiert wird. Von sei-
ner Bestimmung her ist das Rote Kreuz
diese Institution: Es hat dafiir Sorge zu
tragen und sich dafiir einzusetzen, dass
den Opfern von Konflikten (den Verwun-
deten, Kranken, Gefangenen und Hiftlin-
gen) und den am Konflikt nicht beteilig-
ten, aber gefihrdeten Zivilpersonen
Schutz und Hilfe zuteil werde, und dies
ohne Diskriminierung, allein nach dem
Mass der Bediirfnisse. Die besondere Mis-
sion des Roten Kreuzes liegt in der Sorge
fiir jene, die von der Mehrheit des Volkes
als Storer des Friedens oder als Kriminelle
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betrachtet und entsprechend gedichtet wer-
den. Diesen Gedichteten und Verhassten ge-
geniiber Menschlichkeit zu beweisen, ist die
schwierige, aber vom ethischen Standpunkt
aus gesehen grosse Aufgabe des Roten
Kreuzes.

Im Rahmen der Rotkreuzbewegung ist es
vor allem das Internationale Komitee vom
Roten Kreuz (IKRK), das im Falle von
Wirren und bewaffneten Konflikten die
Funktion des unparteiischen und neutra-
len Vermittlers von Schutz und Hilfe fiir
alle Opfer erfiillt. Die gleiche Funktion
fallt aber auch den nationalen Rotkreuz-
gesellschaften zu, und zwar in erster Linie
der Gesellschaft jenes Landes, das von
Wirren und Konflikten heimgesucht wird.
In der Grossen Studie liber die «Neube-
wertung der Rolle des Roten Kreuzes»
(Herbst 1975) wird mit Nachdruck gefor-
dert, dass sich die Organisationen des
Roten Kreuzes wieder vermehrt auf ihre
Hauptfunktion besinnen und konzentrie-
ren, namlich auf die Schutz- und Hilfs-
funktion im Falle von Katastrophen und
Konflikten.*

Fiir diese Funktion ist das Rote Kreuz ge-
schaffen und mit einem weltweit bekann-
ten Schutzzeichen ausgestattet worden; an
dieser Funktion soll nicht nur das IKRK,
sondern sollen auch die nationalen Rot-
kreuzgesellschaften teilhaben. Und im
Entwurf fiir eines der beiden Zusatzproto-
kolle zu den Genfer Abkommen von 1949
findet sich ein Artikel, der das Wirken der
nationalen Rotkreuzgesellschaft im Falle
innerstaatlicher Konflikte gemédss den
Grundsdtzen des Roten Kreuzes betrifft
und der dieses Wirken ermutigen und er-
leichtern will.

Lassen Sie mich von der mehr theoreti-
schen Ebene auf die praktische hintiber-
wechseln und noch einige konkrete Hin-
weise geben. Es konnte durchaus auch bei
uns vorkommen, dass die staatlichen
Organe und Hilfskréfte in einer Krisen-
lage keine allseitige und ausreichende
Hilfe gewihrleisten, sei es, weil sie eine
Haltung der Parteilichkeit einnehmen, sei
es, weil die Gegner der Staatsgewalt die
Hilfe nicht akzeptieren. Betrachten wir als
Beispiel die jiingsten Auseinandersetzun-
gen in Moutier: Die Polizei hatte einen
Sanitdtsdienst innerhalb ihrer Einsatz-
truppe organisiert. Dieser konnte aber

* «Eine der wichtigsten Feststellungen des
Berichtes ist die, dass die fundamentale
Aufgabe des Roten Kreuzes darin besteht,
jederzeit und iiberall, wo eine Naturkata-
strophe oder ein Konflikt Schutz und Hilfe
erfordern, diesen Schutz und diese Hilfe
bedingungslos und unparteilich zu gewiih-
ren.» (Réévaluation du role de la Croix-
Rouge, Rapport final: Un ordre du jour
pour la Croix-Rouge, Seite 65. Uberset-
zung durch die Redaktion.)
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nicht zugunsten der rebellierenden Biirger
eingesetzt werden, weil diese fiirchteten,
in die Hénde der Polizei zu fallen. Hier
hitte ein neutraler Sanititsdienst von Nut-
zen sein konnen; sein Fehlen wurde sogar
von Polizeiangehorigen festgestellt und
bedauert.

Die Vorbereitung des Schweizerischen
Roten Kreuzes, seiner Sektionen und ein-
zelner Hilfsorganisationen, namentlich des
Schweizerischen Samariterbundes und der
Schweizerischen Rettungsflugwacht, auf
solche oder dhnliche Lagen miisste zweier-
lei umfassen: Einmal die gedankliche Aus-
einandersetzung mit den Forderungen. die
sich aus den Rotkreuzgrundsdtzen der
Menschlichkeit, Unparteilichkeit und
Neutralitit ergeben. Dabei kann nicht
davon ausgegangen werden, dass diese
Grundsitze — im Geburtsland des Roten
Kreuzes — Allgemeingut des Volkes seien.
Sodann konnten praktische Vorkehrungen
getroffen werden, namentlich in Gebieten,
die bekanntermassen erhohten Gefahren
ausgesetzt sind. Moglicherweise wiirde ein
Bereitstellungs- oder  Einsatzdispositiv

nicht allzu viele Mittel erfordern; was not
tate, wiren aber Aufmerksamkeit, Mobili-
tdat und Flexibilitdat, Kontakte mit zustin-
digen Behorden, Ortskenntnisse, einige
wohl vorbereitete, improvisationstiichtige
Mitarbeiter, ein Grundstock an Material
und einige Transportmittel. Selbstver-
standlich konnten sich im Ernstfall Sektio-
nen einer Region gegenseitig beistehen,
oder es konnte die Zentralorganisation um
Unterstiitzung angegangen werden.
Niemand unter uns wiinscht sich Ausnah-
mezustinde herbei, die einem Einsatz des
Roten Kreuzes rufen konnten. Niemand
darf sich anderseits der triigerischen Ge-
wissheit hingeben, dass uns fiir immer
Schlimmes erspart bleibe. Wenn dieses
Schlimme einmal eintreten sollte — nicht
unbedingt als Landeskatastrophe, aber
doch als ernst zu nehmender, Leidenschaf-
ten aufwiihlender Notstand —, dann muss
das Rote Kreuz wach und prisent sein und
die ihm {lbertragene besondere Mission,
die es aus den Reihen der Sozialinstitutio-
nen heraushebt, seinen Kriften gemiss er-
tiillen.

gerettet.

Langsam

Nach dem Krieg

Wir Wischerinnen am Strom
haben das unglaubige Herz

Weisses Wasser fliesst
zwischen den Fingern fort und
iiber die Hinde hinweg.

Wir Wischerinnen am Strom

halten die Tropfen nicht fest.

Wir waschen den Schweiss
aus dem Hemd.

Unwillkiirlich

spielen wir mit Gedanken.

Wir Wascherinnen

halten den Strom nicht auf.

Wir waschen den Schweiss
aus dem Hemd.

kehren die Worte wieder.

Verena Rentsch




	Unsere Aufgabe bei Ausnahmezuständen

